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Paul Grüninger (27. Oktober 1891 – 22. Februar 1972): 
Polizeikommandant, Flüchtlingsretter, Mensch 

 

 
 

Der St.Galler Polizeikommandant Paul Grüninger hat in den Jahren 1938/39, am 

Vorabend des Zweiten Weltkriegs, mehrere hundert jüdische und andere Flüchtlinge über 

die Rheingrenze einreisen lassen und sie so vor der nationalsozialistischen Verfolgung 

gerettet. Weil er dabei mindestens teilweise gegen behördliche Weisungen verstiess, 

wurde er im Frühjahr 1939 fristlos entlassen und ein Jahr später auch gerichtlich verurteilt. 

1971 ehrte der Staat Israel Paul Grüninger als «Gerechter unter den Völkern»; in der 

Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem wurde zu seinen Ehren ein Baum mit seinem 

Namen versehen. Dagegen erfolgte erst ab 1993, rund zwei Jahrzehnte nach seinem 

Tod, die schrittweise Rehabilitierung durch die st.gallischen Behörden. 
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Paul Grüninger als Lehrer 

Geboren und aufgewachsen in der Stadt St.Gallen, absolvierte Paul Grüninger im 

Anschluss an die obligatorische Schulzeit das Lehrerseminar in Rorschach und 

erwarb 1911 das Lehrerpatent. Nach einer ersten Anstellung in Räfis bei Buchs 

wechselte er 1913 an die Oberschule von Evangelisch-Au im St.Galler Rheintal. 
 

 
 

Genehmigung der Wahl an die evangelische Oberschule Au im Protokoll des Erziehungsrats (Erziehungskommission), 
14. Mai 1913 (Staatsarchiv St.Gallen: KA R.130 B 1, 1913/246) 

 
 

 
 

Au: Grüningers Wirkungsort als Lehrer (1913-1919) und letzter Wohnort (1962-1972): Ansichtskarte, um 1900. 
Gesamtansicht und Detailbilder: evangelisches Schulhaus (links), Dorf, Kirche, Kobel (Staatsarchiv St.Gallen: 
W 238/03.01-02) 
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Übertritt zur Kantonspolizei 

1919 entschloss sich Paul Grüninger «wegen finanzieller Besserstellung» zum 

Eintritt in die Kantonspolizei und wurde als Leutnant gewählt, 1925 dann zum 

Hauptmann (Kommandanten) befördert. 

 

 
 

Paul Grüninger, Hauptmann der Kantonspolizei (1925-1939): 
Porträtaufnahme, s.d. (Staatsarchiv St.Gallen: W 028/2.03a) 

 

 

 
 

Gruppenbild der Polizei-Rekrutenschule 1931, Hauptmann Paul Grüninger im Zentrum 
(Staatsarchiv St.Gallen: W 028/2.02b) 
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Die Flüchtlingswelle aus Österreich im Sommer 1938 

Der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland vom März 1938 führte im folgenden 

Sommer zu einer rasch zunehmenden Flüchtlingswelle an der St.Galler Grenze. Im Fokus 

stand die Schlaufe des Alten Rheins bei Diepoldsau, dessen Untiefen den Grenzübertritt 

begünstigten. Die Mehrheit der Flüchtlinge stammte aus Wien, viele unter ihnen waren 

Kaufleute oder Handelsangestellte. 

 

 
 
Lageskizze der Fremdenpolizei: Grenze zwischen der Schweiz und Deutsch-Österreich im St.Galler Rheintal, 
um 1942 (Staatsarchiv St.Gallen: A 143/8.1.10) 
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Diverse schweizerische Zeitungen, vom «St.Galler Tagblatt» bis zur «Neuen Zürcher 

Zeitung», berichteten auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle über die sog. 

«Emigranten», ihre Herkunft und Beweggründe sowie über ihre provisorische 

Unterbringung, u.a. in einem Lager, das in einer leer stehenden Schifflistickerei in 

Diepoldsau eingerichtet wurde. 
 

 
 
Zeitgenössische Berichterstattung über die Emigranten im Rheintal, NZZ vom 21. August 1938 
(Staatsarchiv St.Gallen: A 116/38.267) 
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Das Beispiel von Paul und Malka Herz 

Paul Herz (geb. 1901), jüdischer Kaufmann aus Wien, hatte zusammen mit seiner 

Ehefrau Malka (geb. 1906) am 1. August 1938 bei Diepoldsau illegal die Schweizer 

Grenze überschritten. Als Grund für ihre Einreise nannten die beiden ihre Furcht vor 

Verhaftung am Herkunftsort. Sie erhielten im März 1939 eine auf wenige Monate 

befristete «Toleranzbewilligung», die mehrfach verlängert wurde, bevor sie 

schliesslich im April 1949 nach New York weiterreisten. 
 

 
Fragebogen der Jüdischen Flüchtlingshilfe (Staatsarchiv St.Gallen: A 143/3.1517, A 143/3.1518) 
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Die Grenzsperre vom 18./19. August 1938 
Die rasant steigende Zahl der Flüchtlinge veranlasste die Bundesbehörden am 18. 
August 1938, eine Grenzsperre für visumslose Flüchtlinge aus Deutsch-Österreich 
zu erlassen. Die sozialdemokratische "Volksstimme" reagierte mit scharfer Kritik. 

 

 
Eidg. Polizeiabteilung, Kreisschreiben an die Grenzpolizeiposten, 18. August 1938 

(Staatsarchiv St.Gallen: A 116/38.267) 
 

 
«Volksstimme», 27. Januar 1938 
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Der Flüchtlingsretter 

Entgegen den Weisungen der Bundesbehörden ermöglichte Paul Grüninger auch 

nach dem 18. August 1938 noch Hunderten von Flüchtlingen die Einreise aus 

Österreich. Er tat dies u.a. dadurch, dass er Einreisedaten auf einen Zeitpunkt vor 

Inkrafttreten der Grenzsperre vorverlegte. Wenigstens indirekte Hinweise auf dieses 

Vorgehen finden sich möglicherweise in den folgenden Karteikarten der Familie 

Markowits, die zwei unterschiedliche Versionen des Einreisedatums ausweisen: 

eine ursprüngliche vom 18. August 1938 (nach Inkrafttreten der Grenzsperre) und 

eine korrigierte vom 16. August 1938 (vor Inkrafttreten der Grenzsperre). 

  

 

 
Beispiele aus der Emigrantenkartei der kantonalen Fremdenpolizei, 1939 (Staatsarchiv St.Gallen: A 143/1.7) 
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Regierungsrat Valentin Keel gerät unter Druck 

Ab Januar 1939 führte die hohe Zahl der Flüchtlinge, die trotz Grenzsperre nach wie 

vor über die St.Galler Grenze eingereist waren, zu kritischen Nachfragen der 

Eidgenössischen Fremdenpolizei in Bern. Valentin Keel gab – wohl nicht zuletzt mit 

Blick auf seine für den März des Jahres anstehende Bestätigungswahl als Mitglied 

der Kantonsregierung – den Druck an seinen Untergebenen Paul Grüninger weiter 

und verlangte von ihm in seinem Schreiben vom 12. Januar 1939 vollständige 

Aufklärung sowie die strikte Einhaltung aller Vorschriften per sofort. In seiner 

Stellungnahme vom 26. Januar 1939 lieferte Grüninger die verlangten Zahlen. 

Zugleich verwies er auf die menschlich ausserordentlich schwierige Lage, denen 

sich die Polizeiorgane an der Grenze gegenübersahen. 

 

 
 
Regierungsrat Valentin Keel, Vorsteher des kantonalen Polizeidepartements,  
1930-1942 (Staatsarchiv St.Gallen: BMA 266) 
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Entlassung und gerichtliche Verurteilung 

Auf der Basis einer administrativen Voruntersuchung beschloss die St.Galler 

Kantonsregierung am 31. März 1939 die Suspendierung Grüningers in seinem Amt 

und die Einleitung eines Strafverfahrens. Bereits am 12. Mai 1939 folgte die fristlose 

Entlassung, gleichbedeutend mit dem Verlust sämtlicher Gehaltsansprüche. Am 23. 

Dezember 1940 schliesslich verurteilte das Bezirksgericht St.Gallen Paul Grüninger 

wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung zu einer Busse von 300 

Franken sowie zur Übernahme von Gerichtskosten im Umfang von rund 1000 

Franken.  

 

 
 
Beschluss des Regierungsrats zur Entlassung Paul Grüningers, 12. Mai 1939 
(Staatsarchiv St.Gallen: A 42, Bd. II) 
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Finanzielle Not und gesellschaftliche Ächtung 

Als Folge der fristlosen Entlassung, mit der auch der Verlust seiner 

Pensionsberechtigung einherging, der gerichtlichen Verurteilung und der damit 

verbundenen gesellschaftlichen Ächtung fand Paul Grüninger zeitlebens keine 

dauerhafte berufliche Anstellung mehr und befand sich nach eigenen Aussagen 

«öfters in äusserst bedrängter Notlage». 

 

 
Auszüge aus einem von Paul Grüninger selbstverfassten Lebenslauf, 1954  
(Staatsarchiv St.Gallen: W 028 (Reproduktion); Original: KB Vadiana VMs S Q 25) 

 

Angesicht der drastischen Auswirkungen, die das Engagement zugunsten der 

Flüchtlinge für Grüninger selbst und seine Familie hatte, ist umso bemerkenswerter, 

dass er bis zu seinem Tod ohne Reue auf sein Handeln der Jahre 1938/39 

zurückblickte, welches er «begründet in meiner christlichen Weltauffassung» sah: 

«Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, vielen Hunderten von schwer Bedrängten das 

Leben gerettet zu haben», schrieb er dazu 1954 in einem selbstverfassten 

Lebenslauf. 
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Gescheiterte Anläufe zur Rehabilitierung 

Die Einfache Anfrage, mit der Grossrat Leza Uffer im Mai 1970, basierend auf 

einem zuvor erschienenen Artikel von Ständerat Willi Rohner, noch zu Lebzeiten 

Grüningers zu einer Rehabilitierung des ehemaligen Polizeihauptmanns aufrief, 

veranlasste zwar den Regierungsrat des Kantons St.Gallen, die st.gallische 

Exekutive, zu einem offiziellen Schreiben, in dem er Grüninger für seine 

«menschliche Einstellung» dankte. Ansonsten blieb die Anfrage ebenso ergebnislos 

wie zahlreiche weitere politische Vorstösse gleicher Stossrichtung, die in den 

Jahren danach folgten.  

 

Grosser Rat (Kantonsparlament), Einfache Anfrage Uffer, 5.Mai 1970  
(Staatsarchiv St.Gallen: A 42, Bd. II) 

 

 

 



 

 

 

 

13/14 

Politische und juristische Rehabilitierung 

Die Diskussion um eine Rehabilitierung begann sich erst ab Anfang der 1990er 

Jahre und somit rund zwei Jahrzehnte nach seinem Tod, entscheidend zu ändern. 

Wesentliche Impulse dazu gab der 1991 gegründete Verein «Gerechtigkeit für Paul 

Grüninger», der den Journalisten Stefan Keller mit der historischen Aufarbeitung 

des Falls Grüninger beauftragte. Die Ergebnisse seiner Untersuchung wurden 1993 

erstmals in Buchform publiziert und fanden sofort breite Beachtung. 

 
Titelseite des St.Galler Tagblatts, 1. Dezember 1995 (Staatsarchiv St.Gallen: W 028)  

Noch im selben Jahr erfolgte die politische Rehabilitierung durch die St.Galler 

Regierung, 1995 auch die Rehabilitierung in juristischer Hinsicht, indem das 

Bezirksgericht St.Gallen sein Urteil von 1940 aufhob und Grüninger von den 

damaligen Anklagepunkten freisprach. 
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Finanzielle Wiedergutmachung und Gründung der Paul-Grüninger-Stiftung  

 
Medienmitteilung der Staatskanzlei, 7. April 1998 (Staatsarchiv St.Gallen: A 230/1998.077) 

1998 schliesslich stimmte der Grosse Rat (Kantonsparlament) einer finanziellen 

Wiedergutmachung zu, indem er die Familie von Paul Grüninger im Sinn eines 

Zeichens der Versöhnung für die Einbussen entschädigte, welche diese durch die 

Entlassung und ihre Folgen erlitten hatte. Mit dem Betrag von 1.3 Millionen Franken 

errichteten die Nachkommen eine Stiftung, die seither das Gedenken an Paul 

Grüninger und an andere Menschen pflegt, die in seinem Sinne handeln. Als erste 

Präsidentin der Stiftung wurde Ruth Roduner-Grüninger (1921-2021) gewählt, die 

Tochter von Paul Grüninger, die Ende Dezember 2021 im Alter von über 100 

Jahren verstorben ist. 

 

Martin Jäger, Staatsarchiv St.Gallen, im Februar 2022  


